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Tei l 2 : Te~t 

1. Gest al ter~sc ~e f estsecz~~ ~e~ ge~ . § 9 Ajs. 4 E3a~G in Verj~~d~~g 

§ 'c 3 :!:: =..: C' ;-i 

1. Di e Böhe~l age des fe rt igen Erdg e schoß:~ßb jde~s darf o~So m, bezoge~ 

auf die Mi tte lachse der zugehörigen Er schließungss traße nicht über 
s chr eiten. V 

2. Der Schni t tpunkt der Außenwa nd mi t der Außenkante der Dachhau t darf 
be i den 1- geschossigen Gebäuden In2X . o,So mvund bei den 2 -gesc~oss i

ge~ G~j~~~e~ bei ~a~. c, 2o = ~jer O~er~a~:e ~ec~e cies ciar u~: er:ie

fE~cie~ G e sc~cEses :~ege~ ., 

3. 

4. 

Dachaufbauten sind nur bei Dachneigungen von 40°1 und mehr zulässig; ir 

dabe i darf die Länge der Einzelgauben i n i hrer Summe 1/ 5 der Trauf 
länge nich t überschreiten. Die Dachgauben müs sen im mittleren Dritte l 
des Daches angeordne t werden . ( 

Für Vorgär ten is t jede Form von Einf riedigung unzulässig, mit Au sna~me 
von bepflanzten Sichtschutzanlagen an rrei sitzen ~ 

5. Die mi t Geh- und Fahrrecht zugu~sten der Allge~einheit belasteten 
Fläch en sind im Material und Farbe der Ers chließungsstraße anzupas s en t 

6 . Die Außen~ände der Hauptbaukör per sind in Sicht- oder Verb l endmauer
werk auszuführen. f Die Dacheindeckung ist i n Ziegel oder Schief er vor
zuneh:nen . Farbges ta l tung de r Auße~wand- und Dachflächen sind für be
stimmte . Bereiche unterschiedlich . v 

? 

6.1 Bereich D Außenwandf l ächen (r ot) RA.L 3000~ 3oo2 , 3oo3 , 3ol3 
Dachflächen (rot) RAl. 2oo2, 2oo4 

6.2 (beige- braun) R...o..L 1o11 , Bereich E Außenwandflächen 8001 , 8003 , 
Dachflächen (braun) RAL 8016~ Bol 7 J 8022 

6.3 (beige) RAL 1oo2 , Bereich F Außenwandflächen 1o24 
Dachf lächen (braun) RAl. 8016, 8017 ~ 8022 

6 . ~ (weiß) ~ RAl. 1ol3 , 
(sch;..-a rz) R...o.l 9oo5_, 

Bereich G Außenwandflächen 
Dachfl ächen 

9 oo1 , 9o1o 
9 o 11 

7 . Freistehende Garagen und Nebenanlagen sind nur mit Flachdächern und 
heller Bekiesung in der Farbe bzw. in der Dachneigung des Hauptbau
körpers zuläss i g V 

8007 

II. Festsetzung gemäß § 9 Ab s . BBauG 

1. Garagen und Nebenanlagen sind nur i nnerhalb der ü~eroaubaren Flächen 
zulässig. 

2 . Auf Grundstücken , für die geschlossene Bauweise festgese tz t i st, sind 
die Garagen unte r deo Hauptdach im Hauptbaukörper zu int·egrieren . 

3 . Für die Bepflanzung entsprechend den im Plan festgesetz t en Pflanzge
bote" sind entlang der W0hr.sa?:r:1e l str . nur Sol itärget5l ze 2. Gr=3e mit 
ei;,er E~cigröße L. 15 mtr . ~nd e:ner Krone~breite ~ lo m z;Jlässig . Z.B. 
Sorbus intermedia, Sorte "Brou·..ies" (Mehlbeere) . 

Die strauchartige Be?f l anzung cies Lännschutz~al1es hat durch standortge
r echte einhe imische Laubgehölze zu erfolgen . Für die P~;pflanzung rtNG8 
Einze lbäume i m Bereich de~ Walls sind nu r 3ä~:r.e 1 ~ und 2 . Grö.ß~- ~~,j,lg~ 
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